
2. Änderungssatzung 
zur 

Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern in der Stadt Zerbst/Anhalt 
(Vergnügungssteuersatzung) 

Auf Grund der $$ 5, 8, 45 und 99 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) und der $$ 2 und 3 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom 13. Dezember 
1996 (GVBl. LSA S. 405), in den jeweils derzeit gültigen Fassungen, hat der Stadtrat der 
Stadt Zerbst/Anhalt in der Sitzung am 22.11.2017 folgende 2. Änderungssatzung zur 
Vergnügungssteuersatzung vom 27.11.2014, veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt 
Zerbst/Anhalt (Amtsboten) am 12.12.2014, beschlossen: 

Artikel 1 
Der $ 11 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

„Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des $ 10 Abs. 1 beträgt der Steuersatz 13 v. H. des 
Einspielergebnisses.“ 

Artikel 2 

Die 2. Änderungssatzung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 

Zerbst/Anhalt, den 23.11.2017 

    Andfeäs Dittmann 
Bürgermeister


